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Hausordnung 
Jugendtreff M6

1. Der Jugendtreff M6 ist eine Einrichtung der Stadt Laatzen. Weisungsbefugt sind die Mitarbeitenden  
 im Sinne des Hausrechts.

2. Jede Person, die die Einrichtung betritt und somit nutzt, erklärt sich bereit, die Hausordnung                       
 anzuerkennen. 

3. Die Stadt Laatzen übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung persönlicher  
 Wertgegenstände der Besucherinnen und Besucher.

4. Im Jugendtreff wird folgendes nicht akzeptiert:
 
 - Die Anwendung von körperlicher und psychischer Gewalt.

 - Die Verletzung der Freiheit und Würde anderer Menschen in Wort und Schrift.

 - Das Mitbringen von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen.

 - Das Rauchen im Gebäude und auf dem Außengelände 

 - Das Mitbringen und der Konsum von Alkohol 
   Angetrunkene Personen dürfen die Einrichtung nicht betreten 

 - Der Besitz und der Konsum von Drogen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Unter 
   Drogeneinfluss stehende Personen dürfen die Einrichtung nicht betreten.

 - Mutwillige Verschmutzung und Spucken.

 - Die Verwendung und Verbreitung von Kennzeichen und Symbolen verfassungsfeindlicher oder 
 verfassungswidriger Organisationen.

 Bei Verstoß werden die Mitarbeitenden von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Gegebenenfalls wird  
 ein Hausverbot ausgesprochen. Die Stadt Laatzen behält sich die Einleitung rechtlicher Schritte vor.

5. Weiterhin gelten folgende Regeln:

 - Die Einrichtungsgegenstände / Inventar sind sorgfältig zu behandeln. Bei mutwilliger Zerstörung  
   oder Beschädigung haftet die verursachende Person.

 - In den Räumlichkeiten ist auf Hygiene, Ordnung und Sauberkeit zu achten. 

6. Besuchende, die sich regelmäßig im Jugendtreff aufhalten, können sich an der Planung und der 
 Gestaltung des Angebotes beteiligen.


